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Dieses Dokument enthält die vom BMNT erstellte inoffizielle, konsolidierte 

Fassung der nachstehend genannten Norm. Nur die im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlichten Verordnungstexte sind rechtsgültig (www.eur-lex.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geändert durch: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 594/2013 der Kommission vom 21. Juni 2013 
(ABl. L Nr. 170 vom 22.6.2013) 

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2019/428 der Kommission vom 12. Juli 2018  
(ABl. L Nr. 75 vom 19.03.2019) 
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Teil A: Allgemeine Vermarktungsnorm 
Diese allgemeine Vermarktungsnorm bestimmt die Qualitätsanforderungen, die Obst und 
Gemüse nach Aufbereitung und Verpackung einhalten muss. 
 
Die Erzeugnisse dürfen jedoch auf den dem Versand nachgelagerten Vermarktungsstufen 
abweichend von der Norm Folgendes aufweisen: 

— einen leicht verringerten Frische- und Prallheitsgrad, 
— geringfügige Veränderungen aufgrund biologischer Entwicklungsvorgänge und der 

Verderblichkeit der Erzeugnisse. 

1. MINDESTQUALITÄT MINDESTEIGENSCHAFTEN 
Die Erzeugnisse müssen vorbehaltlich der zulässigen Toleranzen folgendermaßen 
beschaffen sein: 
– ganz, 
– gesund; ausgeschlossen sind Erzeugnisse mit Fäulnisbefall oder anderen 

Mängeln, die sie zum Verzehr ungeeignet machen, 
– sauber, praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen, 
– praktisch frei von Schädlingen, 
– praktisch frei von Schäden durch Schädlinge, die das Fleisch Fruchtfleisch 

beeinträchtigen, 
– frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit, 
– frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack. 
Der Zustand der Erzeugnisse muss so sein, dass sie 
– Transport und Hantierung aushalten und 
– in zufrieden stellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen. 

2. MINDESTREIFEANFORDERUNGEN 
Die Erzeugnisse müssen genügend entwickelt, aber nicht überentwickelt sein, und die 
Früchte müssen einen ausreichenden Reifegrad aufweisen, dürfen aber nicht überreif 
sein. 
Entwicklung und physiologischer Reifezustand der Erzeugnisse müssen so sein, dass 
sie den Reifungsprozess fortsetzen können und einen ausreichenden Reifegrad 
erreichen können. 

3. TOLERANZEN 
In jeder Partie sind höchstens 10 % nach Anzahl oder Gewicht höchstens 10% 
Erzeugnisse zugelassen, die die Mindestqualitätsanforderungen nicht einhalten. 
Innerhalb dieser Toleranz sind insgesamt höchstens 2 % Erzeugnisse zulässig, mit die 
Verderb aufweisen zulässig. 
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4. KENNZEICHNUNG  
Jedes Packstück(1) muss zusammenhängend auf einer Seite folgende Angaben in lesbaren, 
unverwischbaren und von außen sichtbaren Buchstaben aufweisen. 

A. Identifizierung 
 Name und Anschrift physische Adresse des Packers und/oder Absenders (z. B. 

Straße/Stadt/Region/Postleitzahl und — falls nicht mit dem Ursprungsland 
identisch — Land). 

 Diese Angabe kann durch Folgendes ersetzt werden: 
– bei allen Verpackungen außer Vorverpackungen durch die von einer 

amtlichen   Stelle erteilte oder anerkannte kodierte Bezeichnung in 
unmittelbaren Zusammenhang mit, der die Angabe „Packer und/oder 
Absender“ oder einer entsprechenden Abkürzung. unmittelbar 
vorangestellt ist Der kodierten Bezeichnung muss der ISO-3166-Alpha-
Länder-/Gebietscode des anerkennenden Landes vorangestellt sein, wenn 
es sich nicht um das Ursprungsland handelt; 

– nur bei Vorverpackungen durch Name und Anschrift eines in der Union 
ansässigen Verkäufers in unmittelbarem Zusammenhang mit der Angabe 
„gepackt für“ oder einer entsprechenden Angabe. In diesem Fall muss das 
Etikett auch eine kodierte Bezeichnung für den Packer und/oder Absender 
enthalten. Der Verkäufer übermittelt alle von den Kontrolldiensten für 
notwendig erachteten Informationen über die Bedeutung dieser kodierten 
Bezeichnung. 

 

B. Ursprung 
Vollständiger Name des Ursprungslandes(2). Bei Erzeugnissen mit Ursprung in 
einem Mitgliedstaat muss diese Angabe in der Sprache des Ursprungslandes oder 
einer anderen, den Verbrauchern im Bestimmungsland verständlichen Sprache 
erfolgen. Bei anderen Erzeugnissen muss diese Angabe in einer den 
Verbrauchern im Bestimmungsland verständlichen Sprache erfolgen. 
 
Packstücke müssen die Angaben gemäß Absatz 1 nicht tragen, wenn sie 
Verkaufspackungen enthalten, die von außen sichtbar sind und jeweils die 
betreffenden Angaben tragen. Diese Packstücke dürfen keine irreführende 
Kennzeichnung aufweisen. Befinden sich die Packstücke jedoch auf einer 
Palette, so muss auf mindestens zwei Seiten der Palette an gut sichtbarer Stelle 
ein Zettel angebracht sein, der diese Angaben enthält. 

                                                 
1  Diese Kennzeichnungsvorschriften gelten nicht für Verkaufspackungen, die in Packstücken aufgemacht 

sind. Sie gelten jedoch für getrennt aufgemachte Verkaufspackungen. 
2  Anzugeben ist der vollständige oder ein allgemein gebräuchlicher Name. 
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